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Baiersbronn und Forbach
mit größtem Waldbesitz
Staatswald wird naturnah bewirtschaftet

STUTTGART. Der Wald macht
knapp zwei Fünftel der Fläche Ba-
den-Württembergs aus. Nach Bay-
ern verfügt der Südwesten über die
größten Waldflächen in Deutsch-
land. Der Staatswald macht dabei
ein knappes Viertel aus. Den höchs-
ten Anteil hat der Kommunal- oder
Körperschaftswald (siehe Grafik).
Die Gemeinden mit den größten
Waldflächen liegen im Nord-
schwarzwald: Baiersbronn, For-
bach und Bad Wildbad.

Der Staatswald wurde in diesem
Jahr nach dem Standard des Forest
Stewardship Council (FSC) zertifi-

ziert. Die FSC-Zertifizierung ist eine
Auszeichnung für naturnahe Be-
wirtschaftung. Damit verzichtet der
Landesbetrieb Forst BW im Staats-
wald künftig beispielsweise bei der
regulären Waldbewirtschaftung auf
den Einsatz von Pestiziden und auf
großflächige Kahlschläge.

Forst BW ist der größte FSC-zerti-
fizierte Betrieb in Deutschland. „Da
wir uns im Land einer nachhaltigen
und naturnahen Waldbewirtschaf-
tung verpflichtet fühlen, ist die FSC-
Zertifizierung Lob und Anspruch
zugleich“, sagte Forstminister Ale-
xander Bonde (Grüne). (schl)

Kartellverfahren Forst

Bonde will bis Ende September Eckpunkte vorlegen,
wie die Forstverwaltung künftig organisiert wird
Das Einheitsforstamt wird es in der bestehenden Form nicht mehr geben / Staatsforst soll herausgelöst werden

STUTTGART. Bis Ende September
will Forstminister Alexander Bonde
(Grüne) Eckpunkte vorlegen, wie
die Forstverwaltung künftig organi-
siert werden soll. Hintergrund dafür
ist eine Entscheidung des Bundes-
kartellamts (siehe Interview). Die
Kartellwächter hatten unter ande-
rem eine zu große Marktmacht des
Landesbetriebs Forst BW bei der
Holzvermarktung moniert.

Die Forstverwaltung verkauft
derzeit auf der Grundlage des Lan-
deswaldgesetzes neben dem Holz
aus dem Staatswald auch Holz aus
anderen Waldbesitzarten, etwa dem
Kommunal- oder Körperschafts-
wald und dem Privatwald. Forst BW
vermarktet das Holz von mehr als
1000 Kommunen und 200 000 Wald-
besitzern. Damit bestimmt das
Land über Holzmenge, Preis und
Konditionen, so ein Kritikpunkt.

Einheitsforstamt hatte Vorteile
für Holzmenge und Naturschutz

Vorteile des Einheitsforstamts wa-
ren etwa, dass das Land zuverlässig
bestimmte Holzmengen anbieten
konnte und somit auch die Sägewer-
ke sich auf sichere Holzlieferungen
verlassen konnten. Der Natur-

schutzbund sieht im Einheitsforst-
amt zudem einen Garanten dafür,
dass die Naturschutzstandards des
Landes nicht allein im Staatswald
eingehalten werden.

Das Einheitsforstamt wird es
künftig in dieser Form nicht mehr
geben. Der Staatsforst soll heraus
gelöst werden. Er macht 24 Prozent
der Waldfläche aus (siehe nebenste-
hende Grafik) und wird in einem ei-
genen Staatsforstbetrieb organi-
siert. Daneben wird es wohl Forst-
ämter auf Kreisebene geben, die –
wenn gewünscht – die Vermarktung

und Dienstleistungen für Kommu-
nen und Private übernehmen.

Grundsätzlich kann eine Kom-
mune ihren Wald auch selbst ver-
markten. Das Landeswaldgesetz er-
laubt dies. Bislang wird die Möglich-
keit aber selten genutzt. Susanne
Nusser, Dezernentin beim Städte-
tag, nennt Biberach und Villingen-
Schwenningen als Beispiele.

Glücklich ist man über die Ände-
rungen weder beim Städte- noch
beim Gemeindetag. „Wir sind mit
dem Einheitsforstamt sehr gut ge-
fahren“, sagt Steffen Jäger, Beige-

ordneter des Gemeindetags. Auch
sei durch die gemeinsame Bewirt-
schaftung viel Holz mobilisiert wor-
den, sagt Nusser. Nun stellt sich für
die Verbände die Frage, wie das
neue Konstrukt aussehen wird.

Forstkammer fordert
Ausgleichszulage Wald

Die Kommunen fürchten, dass die
Waldbewirtschaftung teurer wer-
den könnte. Denn die Leistungen
des Forstamts müssen künftig nach
den Vorgaben des Bundeskartell-
amts kostendeckend angeboten
werden. Die Forstkammer Baden-
Württemberg hat deshalb bereits
eine neue Ausgleichszulage Wald
für Gemeinwohlleistungen, die
Waldbesitzer erbringen, gefordert.

Beim Verband der Säge- und
Holzindustrie Baden-Württemberg
hofft man darauf, dass künftig mehr
Holz aus dem Privatwald mobilisiert
werden könnte. Gleichzeitig besteht
die Sorge, dass das Staatswaldmo-
dell zulasten der kleineren und mitt-
leren Sägewerke gehen könnte.
Auch diese müssten künftig weiter-
hin entsprechend vom Staatswald
mit Holz bedient werden, so eine
Forderung. (schl)

Der Wald erfüllt viele Aufgaben. Das Liefern von Holz ist eine davon. FOTO: DPA

marktung deckt 60 Prozent des ein-
geschlagenen Rundholzes in Ba-
den-Württemberg ab. Wenn wir
jetzt in der lupenreinen Privatwirt-
schaft wären, würden wir von ei-
nem Vertriebskartell sprechen. Un-
ser Bestreben ist es, diese gemein-
same Vermarktung aufzubrechen,
mit dem Ziel, dass die Kunden nicht
mehr einem monolithischen Block
gegenüberstehen, sondern dass sie
eine Verhandlungsposition auf-
bauen können, weil sie tatsächlich
auf Wettbewerber ausweichen
können. Ein wichtiger Aspekt, der
in der öffentlichen Diskussion oft
vergessen wird: Waldbesitzer, die
unabhängig vom Land vermarkten,
können auch in Zukunft Koopera-
tionen eingehen.

Rechnen Sie durch Ihre Entscheidung
mit sinkenden Holzpreisen?

Die Aufgabe des Bundeskartellam-

tes ist es, den Wettbewerb zu
schützen. Unser ganzes Wirt-
schaftssystem baut auf der Er-
kenntnis auf, dass Wettbewerb gut
ist für niedrige Preise, gute Pro-
dukte und Innovation. Das gilt in
allen Bereichen, sicherlich auch in
der Holzvermarktung. Wenn Sie
auf Wettbewerber ausweichen
können, stimuliert das die Markt-
kräfte und am Ende hat dies natür-
lich auch einen positiven Einfluss
auf die Preise. Der Vertrieb von
Holz ist keine hoheitliche Aufgabe,
das ist eine private, eine wirt-
schaftliche Tätigkeit.

Das Bundeskartellamt zählt bereits
die vorbereitenden Arbeiten für die
Holzernte, wie etwa das Auszeichnen
der Bäume, zum Verkauf. Ist der Ver-
kaufsbegriff nicht sehr weit gefasst?

Es wäre zu spät, erst beim Verkauf
anzusetzen. Vielmehr muss man
fragen, was den Wettbewerb ei-
gentlich behindert. Wenn Sie die
Auszeichnung des Holzes als vor-
gelagerte Leistung aus dem Wett-
bewerb ausklammern, dann neh-
men Sie einen sehr wichtigen
Wettbewerbsparameter heraus,
nämlich die Menge. Die Menge be-
stimmt auch den Preis. Und wer
auszeichnet, der bestimmt über
die Menge. Wenn die Menge vor-
her festgelegt worden ist, können
Sie hinterher über den Preis nicht
mehr viel verhandeln. Deswegen
ist es aus unserer Sicht so wichtig,
dass nicht nur die Vermarktung als
letzter Schritt in der Kette wettbe-
werblicher wird, sondern dass
auch die vorgelagerten Handlun-
gen, die zu Wettbewerb führen
können, im Wettbewerb vollzogen
werden.

Die Leistungen der Forstämter für
Waldbesitzer müssen künftig kosten-
deckend erbracht werden. Werden
die gesellschaftlichen Leistungen, die
ein Waldbesitzer etwa im Natur-
schutz- und Erholungsbereich er-
bringt, nicht anerkannt?

Das wird schon anerkannt und der
Staat kann, wenn er will, diese Leis-

tungen fördern. Aber wenn der
Staat mit seinen Leistungen in
Wettbewerb tritt – und darüber re-
den wir hier – darf er gegenüber Pri-
vaten keinen Wettbewerbsvorteil
dadurch erhalten, dass er es sich er-
lauben kann, nicht kostendeckend
zu arbeiten. Ein kostendeckendes
Angebot ist, wenn die Forstämter
die Bewirtschaftung übernehmen,
im Grunde genommen eine Selbst-
verständlichkeit gegenüber den
privaten Anbietern, die teilweise
genau dieselbe Leistung erbringen.
Anderenfalls könnten Private bei
diesen Leistungen gar nicht in
Wettbewerb zum Staat treten.

Die Entscheidung der Kartellwächter
hat weitreichende Auswirkungen: Im
Forstbereich wird es zum dritten Mal
in zehn Jahren neue Strukturen geben
müssen, das Waldgesetz muss geän-
dert werden. Berücksichtigen Sie
auch die möglichen Folgen?

Wir schauen uns natürlich ganz
genau an, welche Auswirkungen
unsere Maßnahmen insgesamt
haben. Auf die Forstverwaltung
kommen in der Tat einige Verän-
derungen zu. Wir kennen das aus
unserer Fallpraxis: Sobald Sie Ge-
schäftsmodelle und gewohnte Ab-
läufe ändern müssen, entsteht Un-
ruhe. Das ist bei der öffentlichen
Verwaltung nicht anders als bei
Unternehmen. Ich glaube jedoch
nicht, dass die Änderungen so
groß sein werden, dass sie nicht
stemmbar sind. Und wir verlangen
ja auch nichts Unmögliches. In
Bayern etwa ist der Holzverkauf
seit vielen Jahren wettbewerblich
organisiert.

Was machen die Bayern anders?
Dort verkauft das Land nur sein eige-
nes Holz. Die privaten und kommu-
nalen Waldbesitzer kümmern sich
selbst um die Vermarktung ihres
Holzes und kooperieren dabei auch
miteinander. Das würden wir auch
in Baden-Württemberg gerne sehen.

Das Gespräch führte
Stefanie Schlüter

Das geht auf die Beschwerden zu-
rück, die wir bekommen haben.
Viele betrafen Baden-Württem-
berg.

Wo sehen Sie die Wettbewerbsver-
zerrung?

Wir haben den Staatswald, den
Körperschaftswald und den Privat-
wald. Derzeit wird der Wald aus al-
len drei Bereichen gemeinsam vom
Land vermarktet. Und diese Ver-

warne aber davor, dass man Baden-
Württemberg als Blaupause für an-
dere Bundesländer nimmt. So ein-
fach ist das in der Regel nicht. Jeder
Fall ist anders. Die Marktstruktu-
ren sind in jedem Bundesland un-
terschiedlich und auch die Holz-
vermarktung ist je nach Bundes-
land anders organisiert.

Warum hat man sich als erstes
Baden-Württemberg angeschaut?

Die Kartellwächter haben dem Land
Baden-Württemberg mitgeteilt,
dass der Verkauf von Nadelstamm-
holz aus dem Staatswald von dem
aus privat- und Kommunalwald ge-
trennt werden muss.

Staatsanzeiger: Forst BW vermarktet
schon lange das Holz für zahlreiche
Kommunen und private Waldbesit-
zer. Warum ist das nun ein Thema für
das Bundeskartellamt geworden?

Andreas Mundt: Das Thema Rund-
holzvermarktung begleitet das Kar-
tellamt schon seit einigen Jahren.
Wir haben bereits 2008/2009 ein
Verfahren gegen Baden-Württem-
berg, Nordrhein-Westfalen, Thü-
ringen und Rheinland-Pfalz ge-
führt. Damals haben wir geglaubt,
eine Lösung gefunden zu haben.
Wir haben uns aber vorbehalten,
nach fünf Jahren noch mal das Er-
gebnis zu überprüfen. Inzwischen
haben uns erneut Beschwerden
von Marktteilnehmern erreicht. Sie
monieren, dass sich im Markt in
diesem Zeitraum wenig verändert
habe und es nicht wettbewerbli-
cher geworden sei. Beides zusam-
men war für uns Grund genug, das
Verfahren noch mal aufzunehmen.

Es gibt auch andere Bundesländer,
die ähnliche Strukturen haben wie
Baden-Württemberg. Wird gegen die
auch vorgegangen?

Momentan befassen wir uns mit
Baden-Württemberg. Aber wir wer-
den uns unter Umständen auch
weitere Bundesländer ansehen, da-
runter Nordrhein-Westfalen. Ich

Interview: Holzmarkt

Andreas Mundt,
Präsident des Bundeskartellamts

„In Bayern ist der Holzverkauf seit vielen
Jahren wettbewerblich organisiert“

Die Holzvermarktung darf in Baden-Württemberg künftig nicht mehr aus einer Hand kommen. FOTOS: DPA/BUNDESKARTELLAMT

Das Bundeskartellamt als oberster Wettbewerbshüter

Das Bundeskartellamt mit Sitz in Bonn ist
eine unabhängige Behörde, die bei ih-
ren Entscheidungen keinerlei Weisun-
gen unterliegt. Einziges Kriterium ist der
Schutz des Wettbewerbs in Deutschland.
Grundlage für die Arbeit der Behörde ist
das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen. Die Kartellwächter kon-
trollieren Fusionen und setzen das Kar-
tellverbot durch. Auch wachen sie über
möglichen Missbrauch durch marktbe-
herrschende oder marktstarke Unter-
nehmen.

www.bundeskartellamt.de


